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HHU Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Hk Handkommentar
Hrsg. Herausgeber/-in, Herausgeber/-innen
Hs. Halbsatz
i.d.R. in der Regel
i.d.S. in diesem Sinne
iE im Erscheinen
i.E. im Ergebnis
i.e.S. im engeren Sinne / im eigentlichen Sinne
i.H.v. in Höhe von
i.R.d. / i.R.v. im Rahmen des / der, im Rahmen von
i.S.d. im Sinne des / der



000023 /tmp/1765455786378/6337 11.12.25 13:23

XXIIIAbkürzungsverzeichnis

i.Ü. im Übrigen
i.V.m. in Verbindung mit
IADL International Association of Democratic Lawyers
IAGMR Inter-Amerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte
ICLQ International and Comparative Law Quarterly
IDI Institut de Droit International
IEHC Irish High Court
IEHQ High Court of Ireland
IIED Intentional Infliction of Emotional Distress
ILA International Law Association
InfoMedienR Informations- und Medienrecht
INI Initiativbericht; Own-Initiative-Report
Int J Data Sci An International Journal of Data Science and Analytics
IOL Independent Online
IPI International Press Institute
IPR Internationales Privatrecht
IPRax Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IPRB IP-Rechtsberater
IPRspr Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen

Privatrechts
ISJLP Journal of Law and Policy for the Information Society
IWRZ Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht
IZVR Internationales Zivilverfahrensrecht
J. Judge
JA Juristische Arbeitsblätter
JC Judicial Committee
JCI Journal of Civic Information
JLA Journal of Legal Anthropology
JPIL Journal of Private International Law
JR Juristische Rundschau
JRP Journal für Rechtspolitik
JURI Ausschuss für Recht und Binnenmarkt
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
K & R Kommunikation & Recht
Kans. Stat. Ann. Kansas Statutes Annotated
Kans. Stat. Civ. Proc. Kansas Statutes of Civil Procedure
KG Kammergericht
KJ Kritische Justiz
KOM Dokumente der Europäischen Kommission
krit. kritisch
KUG Kunsturheberrechtsgesetz
Ky. Rev. Stat. Ann. Kentucky Revised Statutes Annotated
LA Latin America Bureau
Legal stud. Legal Studies
LG Landgericht
LII Legal Information Institute
lit. Buchstabe (littera)



000024 /tmp/1765455786378/6337 11.12.25 13:23

XXIV Abkürzungsverzeichnis

LKV Landes- und Kommunalverwaltung
LLC Limited Liability Company
LLP Limited Liability Partnership
LMCLQ Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly
LMK Leitsätze mit Kommentierung
LQR Law Quarterly Review
LR Law Reports
LTO Legal Tribune Online
LugÜ Luganer Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und

die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen

LZ Leipziger Zeitung
m. Anm. mit Anmerkung
mwN mit weiteren Nachweisen
Md. Maryland Court of Appeals
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
Minn. Minnesota Supreme Court
Mio. Million
Misc. 2d Miscellaneous Reports, Second Series
MJ Maastricht Journal of European and Comparative Law
MLR The Modern Law Review
MMR Multimedia und Recht
MMR-aktuell Newsdienst MMR-Aktuell
Mo. Ct. App. Missouri Court of Appeals
MPI Max-Planck-Institut
MPILux Research Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law

Paper Series Research Paper Series
MR Medien und Recht
MüKo Münchener Kommentar
N.D. Cal. U.S. District Court for the Northern District of California
N.D. Fla. U.S. District Court for the Northern District of Florida
N.J. Super. Ct. App. New Jersey Superior Court of Appeal
N.M. Stat. Ann. New Mexico Annotated Statutes
N.W. Northwestern Reporter
N.W.2d Northwestern Reporter, Second Series
N.Y.3d Third New York Official Reporter
N.Y. Civ. Rights New York Civil Rights
N.Y. CPLR New York Civil Practice Law and Rules
N.Y. Sup. Ct. New York Supreme Court
NAACP National Association for the Advancement of Colored People
NB Nota bene
NCCUSL National Conference of Commissioners on Uniform State Laws
NCSC National Center for State Courts
nd Neues Deutschland
Neb. Rev. Stat. Nebraska Revised Statutes
NGO Non-governmental organization (Nichtregierungsorganisation)
NILQ Northern Ireland Quarterly
NIPR The Netherlands Journal of Private International Law



000025 /tmp/1765455786378/6337 11.12.25 13:23

XXVAbkürzungsverzeichnis

NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report
NK Nomos-Kommentar
NLMR Newsletter Menschenrechte
NLRB National Labor Relations Board
No. Nummer (in ausländischen Entscheidungen)
Nr. Nummer
NSSC Supreme Court of Nova Scotia
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR Neue Verwaltungszeitschrift Rechtsprechungs-Report
NYU J. L. & Lib. New York University Journal of Law & Liberty
o.Ä. oder Ähnliches
o.g. oben genannt(e;en)
ÖJA Österreichische Juristische Arbeitsblätter
OJEU Official Journal of the European Union
OJLS Oxford Journal of Legal Studies
ÖJZ Österreichische Juristenzeitung
OLG Oberlandesgericht
OLGZ Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen
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Einleitung

A. Problemstellung

In jüngerer Zeit häufen sich in der EU Zivilklagen, die darauf abzielen, kritische
Berichterstattung von Journalisten1, Wissenschaftlern2, NGOs und Aktivisten zu
unterdrücken und sie einzuschüchtern.3 Ein Beispiel ist der Fall der maltesischen
Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia, gegen die zum Zeitpunkt ihrer
Ermordung aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung über maltesische Minis-
ter und eine Bank 47 Klagen wegen angeblicher Verleumdung anhängig waren.4

Dieses Phänomen wird von Literatur und Rechtsprechung als Strategic Lawsuits
Against Public Participation (SLAPP; zu Deutsch: Strategische Klagen gegen
öffentliche Beteiligung) bezeichnet. Eine kritische Berichterstattung, die typi-
scherweise von der Meinungs-, Presse- oder Wissenschaftsfreiheit gedeckt ist,
wird dabei regelmäßig als (vermeintliche) Persönlichkeitsrechtsverletzung dar-
gestellt, um gegen diese mit einer Schadensersatz- oder Unterlassungsklage vor-
gehen zu können. Wenngleich diese Klagen regelmäßig unbegründet sind und
von den Gerichten abgewiesen werden, erreichen die Kläger ihr Ziel der Ein-
schüchterung auch dann, wenn sie vor Gericht unterliegen. Denn die durch hohe
Kosten und eine lange Verfahrensdauer verursachte einschüchternde Wirkung
dieser Klagen kann dazu führen, dass die Beklagten von einer kritischen Bericht-
erstattung absehen und weitere Recherchen oder Berichterstattungen unterlassen
oder sich selbst zensieren. Dies hat zur Folge, dass vermehrt über Themen von
öffentlichem Interesse wie Korruption oder Umweltschutz nur noch unzurei-

1 Im Folgenden wird unter Zugrundelegung der Terminologie der ZPO („Kläger“; „Be-
klagter“) aus Gründen der Einheitlichkeit das generische Maskulinum verwendet. Gemeint
sind stets Personen aller Geschlechtsformen.

2 Vgl. die Verleumdungsklage der polnischen PiS-Partei gegen Prof. Sadursky, Reyes, Sued
into Silence, 2020, S. 28.

3 Vgl. dazu die CASE-Studie, die auf der Basis gemeinsamer Charakteristika von SLAPPs
539 Klagen, die in Europa zwischen 2010 und 2021 erhoben wurden, identifiziert hat, Coa-
lition Against SLAPPs in Europe, SLAPPs in Europe: How The EU Can Protect Watchdogs
From Abusive Lawsuits, Joint submission to the European Commission public consultation
on EU action against SLAPPs, 2022. Laut einer Studie steigt die Zahl von SLAPPs in Eu-
ropa, Coalition Against SLAPPs in Europe, SLAPPs in Europe: Mapping Trends and Cases,
2024, S. 13.

4 Diese Verfahren wurden als SLAPPs eingeordnet. S. dazu ausführlich Allaby Columbia
Journalism Review 2019; vgl. ferner Blazekovic SZ v. 4.6.2021.
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chend in der Presse berichtet wird. Infolgedessen können die Medien potenziell
ihre Kontroll- und Informationsfunktion in der Öffentlichkeit nicht mehr wahr-
nehmen. Nicht zuletzt deshalb werden SLAPPs sowohl im Europäischen Akti-
onsplan für Demokratie5 als auch im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition6 als
Problem erkannt.

Diese, auch als eine Instrumentalisierung des Zivilprozesses bezeichnete7 Vor-
gehensweise trifft im grenzüberschreitenden Kontext auf eine Rechtsprechung
des EuGH, die Kläger mit einer Einschüchterungsabsicht erheblich begünstigt.
Bereits aufgrund der weltweiten Abrufbarkeit von möglicherweise das Persön-
lichkeitsrecht verletzenden Äußerungen über das Internet hat eine Berichterstat-
tung der (späteren) Beklagten oft eine grenzüberschreitende Dimension.8 Nach
der sog. Mosaiktheorie9 des EuGH ist der Erfolgsort einer Persönlichkeitsrechts-
verletzung in jedem Staat zu verorten, in dem die streitgegenständliche Äußerung
verbreitet wurde.10 Die Kognitionsbefugnis von Gerichten ist jedoch auf den
jeweils dort entstandenen Schaden beschränkt.11 Der EuGH wollte mit dieser
Regelung eigentlich forum shopping verhindern und ging in dieser Rechtspre-
chung von redlichen, rational agierenden Klägern aus, die eher den Gesamt-
schaden am Handlungsort einklagen würden als die jeweiligen Schadenspositi-

5 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament,
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regi-
onen, Europäischer Aktionsplan für Demokratie, KOM(2020)790 endg., 2020, S. 2.

6 SPD/Bündnis 90/Die Grünen und FDP, Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit,
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, 2021, S. 99.

7 Pring Pace Environmental Law Review 7 (1989), 3 (3); vgl. ferner den Bericht der UN
Working Group, die SLAPPs als ein globales Problem anerkennt, UN Working Group on
Business and Human Rights, UNGPs 10+ Roadmap, A Roadmap for the next Decade of
Business and Human Rights, 2021; ErwGr. 17, Richtlinie (EU) 2024/1069 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über den Schutz von Personen, die sich öffent-
lich beteiligen, vor offensichtlich unbegründeten Klagen oder missbräuchlichen Gerichtsver-
fahren („strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung“) RL (EU) 2024/1069 v. 11.4.2024
ABl.EU 2024.

8 Dies belegt nicht zuletzt die Studie zur Rom II-VO, Lein/Migliorini/Bonzé ua, Study on
the Rome II Regulation (EC) 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations
2021. Die Studie misst SLAPPs sogar so eine große Bedeutung zu, dass sie dies als eine der
„three areas of special interest“ deklarierte. Das Problem von „cross-border SLAPPs“ wird
ferner in der Befragung der European Broadcasting Union sogar explizit aufgenommen, Eu-
ropean Broadcasting Union, Position Paper, EBU response to the European Commission’s
Anti-SLAPP Initiative, 2022, S. 9.

9 Sog. „Mosaikbeurteilung“ oder „Mosaiktheorie“, Kreuzer/Klötgen IPRax 1997, 90 (96);
vgl. auch „Mosaiklösung“ oder „Mosaikprinzip“, Junker, Internationales Zivilprozessrecht,
2020, § 10 Rn. 32 ff.; Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, 2021, § 6 Rn. 6.76

10 EuGH Urt. v. 7.3.1995 – C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, 451 461 Rn. 29 ff. – Fiona She-
vill et al. v. Presse Alliance SA.

11 EuGH Urt. v. 7.3.1995 – C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, 451 462 Rn. 30 – Fiona Shevill et
al. v. Presse Alliance SA („für die Entscheidung über die in diesem Staat am Ansehen des
Betroffenen entstandenen Schäden zuständig“) mit Hervorhebung durch Verf.
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onen wie ein Mosaik „zusammenzuklagen“, um auf diesem Wege den Gesamt-
schaden zu erhalten.12 Der Handlungsort befindet sich i.d.R. an der Niederlas-
sung des Herausgebers und fällt somit regelmäßig mit dessen allgemeinem Ge-
richtsstand zusammen.13 Deshalb wurde teilweise sogar befürchtet, dass die Mo-
saiktheorie die mit Bier v. Mines de Potasse d’Alsace14 geschaffene Ubiquitäts-
regel des Art. 7 Nr. 2 EuGVVO15 faktisch obsolet machen könnte.16 Im Kontext
von SLAPPs bewirkt die Mosaiktheorie jedoch gerade das Gegenteil: SLAPP-
Kläger, die die Belastungen des Zivilverfahrens wie eine Ressourcenbindung aus-
nutzen wollen, um Kritiker mundtot zu machen, nutzen die durch die Mosaik-
theorie geschaffenen Möglichkeiten des forum shopping – man könnte von forum
splitting sprechen – zweckwidrig und zu ihrem Vorteil aus.

Darüber hinaus fehlt es auch an einer unionseinheitlichen Kollisionsnorm für
Persönlichkeitsrechtsverletzungen, auf die die SLAPP-Kläger ihre Klagen stüt-
zen könnten.17 Infolgedessen wendet jedes angerufene Gericht sein eigenes IPR
an. Hier setzt sich die Mosaikproblematik potenziell fort und SLAPP-Beklagte
können ex ante nicht rechtssicher vorhersehen, an welchem Recht sie ihr Ver-
halten ausrichten müssen. Es kommt insbesondere in Kombination mit der lex
lata der internationalen Zuständigkeit zu einem mit Blick auf die Meinungs- und
Pressefreiheit der Betroffenen bedenklichen race to the bottom effect. Schließlich
fehlen einheitliche Standards hinsichtlich der Anerkennung und Vollstreckung
von SLAPP-Entscheidungen, sodass sich dieses Problem auf der Durchsetzungs-
ebene fortsetzt.

Die EU geht das Problem von SLAPPs mit einer sog. Anti-SLAPP-Richtlinie
an.18 Diese enthält v.a. prozessuale Garantien, welche die einschüchternden Wir-
kungen solcher Klagen unterbinden sollen. Diese Maßnahmen sind im Wesent-

12 EuGH Urt. v. 7.3.1995 – C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, 451 462 Rn. 32 – Fiona Shevill et
al. v. Presse Alliance SA. Der EuGH spricht ausdrücklich von mit dieser Auslegung verbun-
denen „Nachteilen“, die dem Kläger entstehen.

13 EuGH Urt. v. 7.3.1995 – C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, 451 461 Rn. 25 f. – Fiona Shevill
et al. v. Presse Alliance SA.

14 EuGH Urt. v. 30.11.1976 – C-21/76, ECLI:EU:C:1976:166, 1735 S. 1747 – Bier v. Mines
de Potasse d‘Alsace: „Der Beklagte kann daher nach Wahl des Klägers vor dem Gericht des
Ortes, an dem der Schaden eingetreten ist, oder vor dem Gericht des Ortes des dem Schaden
zugrunde liegenden ursächlichen Geschehens verklagt werden“.

15 Zu beachten ist, dass sowohl Bier v. Mines de Potasse d’Alsace als auch Shevill im
Zusammenhang mit Art. 5 Nr. 3 des Brüsseler Übereinkommens ergingen. Gem. ErwGr. 34
der EuGVVO soll jedoch die Kontinuität zwischen dem Brüsseler Übereinkommen und der
dieses ersetzenden Verordnungen durch eine einheitliche Auslegung der EuGH-Rechtspre-
chung gewährleistet werden, Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen v. 12.12.2012
ABl.EU 2012.

16 In diese Richtung Kreuzer/Klötgen IPRax 1997, 90 (96).
17 Art. 1 Abs. 2 lit. g) Rom II-VO.
18 RL (EU) 2024/1069 v. 11.4.2024 ABl.EU 2024.
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lichen an den US-amerikanischen Anti-SLAPP-Gesetzen orientiert, wo SLAPPs
schon seit den 1980er Jahren beobachtet und erforscht wurden.19 Wenngleich die
Relevanz der Vorschriften des europäischen Zuständigkeits- und Kollisions-
rechts in der Richtlinie explizit betont wird,20 enthält die Richtlinie keine Rege-
lungen zur Lösung der Ausnutzung der Mosaikrechtsprechung und der kollisi-
onsrechtlichen lex lata durch SLAPP-Kläger. Bis auf besondere Regelungen im
Umgang mit drittstaatlichen SLAPPs enthält die Richtlinie keine Neuerungen
für das Recht der internationalen Zuständigkeit oder des anwendbaren Rechts in
Bezug auf SLAPPs, die die Einschüchterungsmomente für die Beklagten poten-
zieren, sodass es im grenzüberschreitenden Kontext auf Ebene des IPR bei der
beschriebenen Ausgangslage bleibt. SLAPPs erzielen ihre potenziell einschüch-
ternde Wirkung durch das Verfahren selbst. Deshalb können die in der Richtlinie
vorgesehenen Mindestgarantien ohne eine Verhinderung der Möglichkeit des
Klägers, den Beklagten mit einer Vielzahl von Klagen im gesamten Verbreitungs-
gebiet zu belasten, allein keine Abhilfe leisten.

B. Ziel der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, einen Ansatz zur Lösung der SLAPP-Problematik auf
Ebene des IPR und IZVR zu erarbeiten. Ohne eine Einschränkung der Auswahl
an Gerichtsständen des SLAPP-Klägers im europäischen Zuständigkeitsregime
und eine einheitliche Kollisionsnorm, die SLAPP-Beklagten erlaubt, das auf den
Rechtsstreit anwendbare Recht vorhersehen zu können, wird die EU mit diesem
neuen Klagephänomen nicht sachgerecht umgehen können. Insbesondere im
Hinblick auf das international zuständige Gericht sowie das anwendbare Recht
ist dieser zentrale Aspekt von SLAPPs bislang noch praktisch unberücksichtigt
geblieben.

Folglich ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der eine internationalpri-
vatrechtliche Lösung für das Problem grenzüberschreitender SLAPPs in der EU
einbezieht und ggf. sogar in das Zentrum der Problemlösung rückt. Die Arbeit
greift die Forderungen des Europäischen Parlaments21 und zivilgesellschaftlicher

19 Vgl. dazu grundlegend Pring/Canan, SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out, 1996 (die
Namensgründer des Terminus SLAPP); Pring/Canan University of Bridgeport Law Review
12 (1992), 937; Canan Pace Environmental Law Review 7 (1989), 23; Canan/Pring Social
Problems 35 (1988), 506.

20 ErwGr. 51, RL (EU) 2024/1069 v. 11.4.2024 ABl.EU 2024.
21 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. November 2021 zur Stärkung der

Demokratie, der Medienfreiheit und des Medienpluralismus in der EU in Anbetracht des
unrechtmäßigen Rückgriffs auf zivil- und strafrechtliche Verfahren zur Einschüchterung von
Journalisten, nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilgesellschaft (2021/2036(INI))
(Entschließung EP) v. 11.11.2021 2021, Anh. Nr. 3 UAbs. 2 lit. a), b); ErwGr. 5, RL (EU)
2024/1069 v. 11.4.2024 ABl.EU 2024.
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Organisationen22 auf, die SLAPP-Problematik in den anstehenden Reformen der
EuGVVO und der Rom II-VO zu berücksichtigen. Sie nimmt außerdem die Er-
kenntnis im finalen Richtlinientext23, dass SLAPPs auch ein Problem des IPR
sind, zum Anlass, die Vorschriften des IPR auf allen drei „klassischen Ebenen“24

– internationale Zuständigkeit, Kollisionsrecht und Anerkennung und Vollstre-
ckung – auf ihre SLAPP-spezifischen Aspekte zu überprüfen und Lösungen für
die aufgezeigten Probleme zu entwickeln.

C. Überblick über den Forschungsstand

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit SLAPPs begann in den frühen
Achtzigerjahren in den USA und reiht sich in die Geschichte der Erforschung
missbräuchlicher Klagen im Zivilprozess ein. Im Kontext von SLAPPs sind ins-
besondere George W. Pring und Penelope Canan zu nennen, die in einer Studie zu
SLAPPs 100 Zivilklagen untersuchen, um Charakteristika von SLAPPs heraus-
zuarbeiten.25 Bis heute ist die Forschung zu SLAPPs überwiegend auf die USA
fokussiert.26 Allerdings gibt es auch dort keinen Konsens darüber, wie SLAPPs
definiert werden sollen und warum genau sie als rechtsmissbräuchlich gelten.
Während eine Strömung den Rechtsmissbrauch der Klage mit dem geltend ge-
machten Anspruch begründen will,27 stellt die andere auf die außerrechtliche
Motivation des Klägers ab,28 der bei näherer Betrachtung nicht seine Rechte
geltend machen wolle, sondern ausschließlich versuche, den Beklagten einzu-
schüchtern (sog. chilling effect29).30 Nicht zuletzt aufgrund dieser Differenzen

22 Bonello Ghio/Nasreddin, Shutting out criticism: How SLAPPs threaten European de-
mocracy, A report by The Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), 2022, S. 40.

23 ErwGr. 51, RL (EU) 2024/1069 v. 11.4.2024 ABl.EU 2024.
24 Vgl. dazu Lagarde in Académie de Droit International de la Haye (Hrsg.), Recueil des

cours, Collected Courses, 1986, 9 (26).
25 Canan/Pring Social Problems 35 (1988), 506 (506); Pring/Canan, SLAPPs: Getting Sued

for Speaking Out ,1996, S. 1; Pring Pace Environmental Law Review 7 (1989), 3 (3). Hervor-
zuheben ist, dass die Forschung zu SLAPPs häufig interdisziplinär ist, wie von dem Rechts-
wissenschaftler George W. Pring und der Soziologin Penelope Canan. In diesem Zusammen-
hang sind auch Vertreter der Kommunikations- und Politikwissenschaft, Normand Landry
sowie Byron Sheldrick, zu nennen.

26 Cheung, Private Law for Public Ends, 2019, S. 7; R. M. Stein Pace Environmental Law
Review 7 (1989), 45 (46) (SLAPPs als „growing, nationwide phenomenon“).

27 Pring Pace Environmental Law Review 7 (1989), 3 (7); Pring/Canan, SLAPPs: Getting
Sued for Speaking Out, 1996, S. 8.

28 N. Dutta, Protecting Activists From Abusive Litigation, SLAPPs in the Global South
and how to respond, 2020, S. 2; Anthony Australian Journal of Human Rights 14 (2009), 1
(12); Barker Loyola of Los Angeles Law Review 26 (1993), 395 (396).

29 Unter dem „chilling effect“ wird der Einschüchterungseffekt der Klage verstanden, der
sich darin manifestiert, dass der Beklagte von einer öffentlichen Beteiligung absieht, vgl. dazu
Canan/Pring Social Problems 35 (1988), 506 (507). Vgl. dazu ausführlich infra Kapitel 2 B. II.
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konnte in den USA bislang noch kein Anti-SLAPP-Bundesgesetz verabschiedet
werden;31 jedoch haben einige US-Bundesstaaten (unterschiedliche) Lösungsan-
sätze auf den Weg gebracht.32 Diese können unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Ausgangslagen33 als rechtsvergleichende Inspirationsquelle heran-
gezogen werden, um innerhalb der EU geeignete Lösungsmechanismen für eine
Anti-SLAPP-Regulierung zu finden.

Mittlerweile nehmen SLAPPs auch in Europa zu.34 Neben der EU-Anti-
SLAPP-Richtlinie sei darauf hingewiesen, dass auch der Europarat eine Emp-
fehlung erließ, um SLAPPs in den Mitgliedstaaten einzudämmen.35 Bislang ist
die Forschung zu diesem Thema jedoch noch im Anfangsstadium.36 Diese Lücke
lässt sich nicht mit einer unreflektierten Übernahme der US-Forschungsergeb-
nisse schließen, da in der EU Varianten von SLAPPs erkennbar sind, die in den
USA noch nicht durchdrungen wurden. Zudem unterscheidet sich das Rechts-

2. a).
30 Für eine tabellarische Übersicht der wichtigsten Definitionsansätze in der US- und der

kanadischen Forschung, vgl. Landry, Threatening democracy, 2014, 19 f.
31 Borg-Barthet/Lobina/Zabrocka, The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and

Civil Society, 2021, S. 16.
32 Derzeit haben 38 US-Bundesstaaten Anti-SLAPP-Gesetze erlassen, die sich teils in ih-

rem Anwendungsbereich und ihrer Ausgestaltung unterscheiden. The Reporters Committee
for Freedom of the Press, Anti-SLAPP Legal Guide, <https://www.rcfp.org/anti-slapp-legal-g
uide/>.

33 Vgl. dazu infra Kapitel 2 B. II. 2. b); IV. 1.
34 Dies belegt die quantitative Studie von CASE, Bonello Ghio/Nasreddin, Shutting out

criticism: How SLAPPs threaten European democracy, A report by The Coalition Against
SLAPPs in Europe (CASE), 2022; s. etwa H. Wolf südostasien 1 (2014), 53 (53 f.); Coalition
Against SLAPPs in Europe, SLAPPs: A Threat to Democracy Continues to Grow, A 2023
Report Update, 2023; safety of journalists platform/Council of Europe, Wanted! Real action
for media freedom in Europe, Annual Report by the partner organisations to the Council of
Europe Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists, 2021,
S. 30 („notable increase of SLAPP-related alerts“); malta independent, TMIS Editorial –
Pilatus Bank: Malta’s media freedom SLAPPed in the face – The Malta Independent, <http
s://www.independent.com.mt/articles/2017-12-17/newspaper-leader/TMIS-Editorial-Pilatus-
Bank-Malta-s-media-freedom-SLAPPed-in-the-face-6736182724>; Pegg The Guardian v.
12.12.2019.

35 Recommendation CM Rec(2024)2 of the Committee of Ministers to member States on
countering the use of strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) (Recommen-
dation CM Rec(2024)2) v. 5.4.2024 2024.

36 Vgl. Donson RECIEL 19 (2010), 83 (83): „[I]n Europe, SLAPPs remain largely unre-
cognized with little consideration of their use and impact“. Vgl. für einen Überblick der
juristischen Diskussion in Deutschland, Wissing, Anti-SLAPP Curriculum, für Rechtsan-
wält*Innen in Deutschland, 2023, 15 ff. Erste Impulse einer Erforschung von SLAPPs in der
EU stammen insbesondere von zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen wie CASE, Ravo/
Borg-Barthet/Xandra Kramer, Protecting Public Watchdogs Across the EU: A Proposal For
an EU Anti-SLAPP Law, 2020. Ferner sind NGOs maßgeblich an den ersten Ansätzen einer
SLAPP-Forschung in der EU beteiligt, vgl. nur University of Amsterdam (UvA)/Greenpeace
International, SLAPP Research: Provisional Conclusions, 2022.
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system des US-amerikanischen common law erheblich von dem überwiegend in
der EU anzutreffenden civil law-System. An dieser Stelle sind vor allem die Un-
terschiede im Kostenrecht und der Prozessführungskultur37 zu nennen. Ferner
mangelt es in der Literatur und Rechtsprechung bislang an einer eindeutigen
Definition von SLAPPs.38

Insbesondere die grenzüberschreitende Problematik von SLAPPs wurde noch
nicht ausreichend beleuchtet. Es existiert in der EU zwar in Bezug auf die
SLAPPs häufig zugrundeliegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen eine Fülle
von Reformvorschlägen für die EuGVVO und die Rom II-VO.39 Es fehlt jedoch
an Forschung, die sich mit Reformvorschlägen konkret im Lichte von SLAPPs
auseinandersetzt. Die Missbrauchsanfälligkeit der gegenwärtigen Rechtslage
macht eine solche Neubewertung denkbarer Reformen aus dem Blickwinkel von
SLAPPs erforderlich.

D. Gang der Untersuchung und Methodik

Insgesamt ist die Arbeit in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil bildet den Grund-
lagenteil der Untersuchung. SLAPPs sind in der EU erst in jüngerer Zeit als ein
neues Klagephänomen aufgetreten und bislang nicht monographisch erforscht,
sodass an dieser Stelle eine Forschungslücke festzustellen ist.40 Vor diesem Hin-

37 Insofern sei auf die „more litigious nature of American political culture“ verwiesen, vgl.
Sheldrick, Blocking public participation 2014, 2; Garcia-Lamarca First Amendment Law
Review 2004, 351 (351): „America has become the most litigious nation in the world, and our
civil justice system the most expensive“; Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivil-
prozessrecht, 2020, 8 ff.

38 Cosentino California Western Law Review 27 (1990), 399 (400): „[T]he exact criteria for
calling a suit a SLAPP are not settled“.

39 Vgl. nur Bizer, Persönlichkeitsrechtsverletzungen in sozialen Medien, 2022; Hess MPI-
Lux Research Paper Series 4 (2021), 1 (10); in Bezug auf die internationale Zuständigkeit und
die kollisionsrechtliche Anknüpfung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen in Online-Sach-
verhalten, Lutzi, Private International Law Online, 2020; Márton, Violations of Personality
Rights through the Internet, 2016; Vogel, Das Medienpersönlichkeitsrecht im Internationa-
len Privatrecht, 2014; Lehr, Ansätze zur Harmonisierung des Persönlichkeitsrechts in Eu-
ropa, 2009 u.v.m.

40 Ferner ist hinsichtlich der vorhandenen internationalen Literatur zu SLAPPs anzu-
merken, dass diese das Konzept nicht hinreichend theoretisiert, sondern sich eher bemüht,
praktische SLAPP-Fälle zu identifizieren, vgl. Hilson Environmental Politics 25 (2016), 248
(249), der die Literatur als „under-theorised“ bewertet; so auch Pring/Canan, SLAPPs: Get-
ting Sued for Speaking Out, 1996, 9 Fn. 49 („Everyone, it seems, wants to stretch the defi-
nition of ,SLAPPs‘ to fit a particular case or cause“); Selinger, Die EU schlägt zurück, <http
s://verfassungsblog.de/die-eu-schlagt-zuruck/>: „[Mutmaßliche SLAPP-Fälle] werden meist
nur anekdotisch berichtet, anstatt mittels des Konzepts der SLAPPs zu beleuchten, ob es sich
um ein strukturelles Phänomen handelt“; zudem fehlt es an einer „systematisch empirischen
Arbeit“, die SLAPPs in Deutschland untersucht, Kalbhenn/Rennert/Bayer ZUM 2022, 705
(706).
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tergrund sollen SLAPPs zunächst induktiv anhand einer phänomenologischen
Umschau und einer Fallstudie analysiert werden, um typische Charakteristika
von SLAPPs zu identifizieren. Für die Zwecke der wissenschaftlichen Aufarbei-
tung legt diese Untersuchung einen funktional-rechtsvergleichenden Ansatz41 mit
den USA zugrunde, dem Ursprungsland dieser Vorgehensweise, um an geeig-
neten Stellen auf bestehende Erkenntnisse zurückgreifen zu können. Dabei wird
ein besonderer Fokus auf das kalifornische Anti-SLAPP-Gesetz gelegt, da es als
eines der ältesten und fortschrittlichsten in den USA gilt. Dies ermöglicht es,
SLAPPs nicht nur positiv zu definieren, sondern auch von legitimen Zivilklagen
abzugrenzen. Anschließend soll eine Systematisierung der vorhandenen, bislang
fragmentarischen Definitionsansätze erfolgen sowie der Versuch einer eigenen
Definition unternommen werden.42 In diesem Kontext macht die Untersuchung
auch an geeigneten Stellen von interdisziplinären Methoden Gebrauch: Bei der
Frage, was eine schutzwürdige „öffentliche Beteiligung“ darstellt, sollen u.a.
rechtspolitische Erwägungen sowie demokratietheoretische Erkenntnisse aus der
Politikwissenschaft herangezogen werden. Hierbei soll lediglich auf bestehende
Erkenntnisse zurückgegriffen werden, um diese für die rechtswissenschaftliche
Diskussion fruchtbar zu machen.

Im zweiten Teil werden die Herausforderungen von SLAPPs im Bereich des
IPR und IZVR beleuchtet. In Anbetracht der beschriebenen, für SLAPP-Kläger
besonders günstigen lex lata stellt sich insbesondere die Frage, wie mit grenz-
überschreitenden SLAPPs innerhalb der EU umzugehen ist. Zunächst wird die
Ebene der internationalen Zuständigkeit erläutert. Insoweit drängt sich die oh-
nehin viel diskutierte Frage auf, ob die EuGVVO und das LugÜ43 im Hinblick auf
SLAPPs reformiert werden müssen, um SLAPP-Beklagten ein besseres gesetz-
liches Umfeld für die eigene Verteidigung zu schaffen.

41 Zur Methode der funktionalen Rechtsvergleichung, vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in
die Rechtsvergleichung, 1996, S. 33 „Das methodische Grundprinzip der gesamten Rechts-
vergleichung, aus dem sich alle anderen Methodenlehrsätze – Auswahl der zu vergleichenden
Rechte, Spannweite der Untersuchung, Systembildung etc. – ergeben, ist das der Funktio-
nalität“ (mit Hervorhebung im Original); vgl. dazu ferner Michaels in Reimann/R. Zimmer-
mann (Hrsg.), The Oxford handbook of comparative law, 2006, 340 (342).

42 Das Bedürfnis nach einer Definition wird auch von anderen Staaten gesehen. Die Not-
wendigkeit einer Definition (im Gegensatz zu Leitlinien o.Ä.) wird mit dem Erfordernis
feststehender Kriterien für die Gerichte, dem Schutz von Klägern, die sich dem Vorwurf der
Erhebung von SLAPPs entledigen können sollen, und mit einem Umgang mit künftigen
Formen von SLAPPs, die noch entstehen könnten, begründet Ministry of Justice, Strategic
Lawsuits Against Public Participation – A Call for Evidence, 2022; vgl. ferner mit Verweis auf
die gezielte Konsultation nationaler Richter zum Fehlen einer Definition in den Rechtsord-
nungen der Mitgliedstaaten, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates zum Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor offenkundig unbe-
gründeten oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren („strategische Klagen gegen öffentliche
Beteiligung“) (COM(2022) 177 endg.) v. 27.4.2022 2022, S. 11.

43 Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen v. 30. Oktober 2007 ABl.EU
2007.
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Des Weiteren wird die kollisionsrechtliche Problematik von SLAPPs mit
Blick auf das Fehlen einer unionseinheitlichen Kollisionsnorm für Persönlich-
keitsrechtsverletzungen untersucht. Vor diesem Hintergrund wird eine eigenstän-
dige Lösung für die kollisionsrechtliche Problematik von SLAPPs auf EU-Ebene
de lege ferenda erarbeitet.

Abschließend wird die Anerkennung und Vollstreckung von SLAPPs vor
mitgliedstaatlichen Gerichten beleuchtet. Weder der nationale noch der EU-
Gesetzgeber kann in Ermangelung eines internationalen Abkommens gewähr-
leisten, dass andere Staaten Mindeststandards zum Schutz vor SLAPPs etablie-
ren. Infolgedessen ist es nicht ausgeschlossen, dass SLAPPs stattgegeben wird
und eine Anerkennung und Vollstreckung am Wohnsitz des Beklagten angestrebt
wird. Vor diesem Hintergrund müssen Regelungen getroffen werden, um die
Anerkennung und Vollstreckung dieser Klagen vor mitgliedstaatlichen Gerich-
ten zu versagen. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung nebst Zusam-
menfassung der Ergebnisse in Thesenform.

E. Begrenzung des Untersuchungsgegenstands und -umfangs

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind SLAPPs aus der Perspektive des
IPR und IZVR. Befasst man sich mit diesem Terminus, fällt sogleich die Vielsei-
tigkeit des Anwendungsbereichs auf: SLAPPs können sowohl auf dem Zivil-
rechtsweg als auch vor den Strafgerichten dazu eingesetzt werden, Beklagte ein-
zuschüchtern.44 SLAPPs im Bereich des Strafrechts sind jedoch nicht Gegen-
stand der Untersuchung.45 Die Arbeit beschränkt sich auf zivilrechtliche Klagen,
die mit dem Ziel initiiert werden, eine (künftige) kritische Berichterstattung zu
unterbinden. Dabei werden sowohl der Inhalt einer Klage als auch ihre Wirkun-
gen genutzt – etwa die Angst vor horrenden Schadensersatzsummen, Prozess-

44 N. Dutta, Protecting Activists From Abusive Litigation, SLAPPs in the Global South
and how to respond, 2020, S. 3. N. Dutta macht hier die Beobachtung, dass SLAPPs im
Globalen Norden häufiger vor den Zivilgerichten, im Globalen Süden in erster Linie vor
Strafgerichten erhoben werden; zu diesem Ergebnis gelangen für Lateinamerika auch Jara-
millo/Leoni in Jaramillo/Leoni, SLAPPs in Latin America, 2022, S. 2; als Beispiel für eine
strafrechtliche SLAPP-Klage, vgl. IAGMR 24.11.2021 – No. 13.015 – Palacio Urrutia et al. v.
Ecuador (abrufbar unter <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 446 ing.pd
f>); vgl. dazu ausführlich Media Defence, Emilio Palacio Urrutia v Ecuador, <https://www.m
ediadefence.org/casestudies/emilio-palacio-urrutia-v-ecuador/>; zur Situation in Thailand,
vgl. UNDP, Laws and Measures Addressing Strategic Lawsuits Against Public Participation
(SLAPPs) in the Context of Business and Human Rights, 2023, vgl. ferner den Fall eines
Umweltaktivisten, der wegen übler Nachrede angeklagt wurde, weil er sich zu einer Über-
schreitung der Pestizidgrenzen geäußert hatte, Bovermann/Ritzer Süddeutsche Zeitung v.
6.5.2022.

45 Ist also im Folgenden von SLAPPs die Rede, so sind strategische Klagen gegen eine
öffentliche Beteiligung gemeint, die in einem Zivilverfahren angestrengt werden.



000038 /tmp/1765455786378/6337 11.12.25 13:23

10 Einleitung

und Anwaltskosten sowie die Belastung mit jahrelangen Gerichtsprozessen –, um
eine Einschüchterung und Verhaltensänderung auf Beklagtenseite zu erreichen.

Der Fokus der Arbeit liegt auf den Problemen des IPR und IZVR, die im
Kontext mit grenzüberschreitenden SLAPPs auftreten. Die Anti-SLAPP-Richt-
linie46 soll nur insoweit Gegenstand der Untersuchung sein, als die ihr zugrunde
liegende Definition bewertet werden soll und soweit sie sich mit Fragen des IPR
und IZVR befasst. Die zuvor genannten darin enthaltenen prozessrechtlichen
Lösungsmöglichkeiten, die in nationales Recht umgesetzt werden, müssen einer
gesonderten Untersuchung vorbehalten bleiben.47 Gleiches gilt für die nichtlegis-
lativen Vorschläge aus der Empfehlung der Europäischen Kommission zum
Schutz vor strategischen Klagen gegen öffentliche Beteiligung48.

46 RL (EU) 2024/1069 v. 11.4.2024 ABl.EU 2024.
47 Vgl. insoweit den Hinweis von Hess, der zu einer empirisch angelegten Doktorarbeit zu

SLAPPs anregt, Hess ecolex 2022, 704 (708).
48 Europäische Kommission, Empfehlung der Kommission zum Schutz von Journalisten

und Menschenrechtsverteidigern, die sich öffentlich beteiligen, vor offenkundig unbegrün-
deten oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren („strategische Klagen gegen öffentliche Be-
teiligung“), C(2022) 2428 final, L 138, 2022.
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